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Gegenstand des Verfahrens:

Die Klägerin beantragt, dass es der Beklagten vorsorglich zu verbieten sei, ihre «Naproxen 

Esomeprazol Sandoz Filmtabletten 500mg/20mg» (Swissmedic-Bewilligung Nr. 69184 vom 

19. November 2024) zu vertreiben, weil diese das ergänzende Schutzzertifikat 

C01411900/01 verletzten. Das Grundpatent des ergänzenden Schutzzertifikats ist der 

schweizerische Teil des EP 1 411 900 B2.

Die Beklage macht geltend, dass ihr Produkt das Streit-ESZ weder wortsinngemäss noch 

äquivalent verletze. Zwischen den Parteien ist vorwiegend die Auslegung der Patentansprü-

che strittig. Für den Fall, dass von der weiten Anspruchsauslegung der Klägerin ausgegan-

gen würde, bestreitet die Beklagte die Neuheit von Anspruch 1 des Grundpatents gegenüber 

WO 02/22108.


